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nannten T heologen (a A. 30) 1Ur aut den UOrdensgenossen St.s,
TIThomas Moltzclau, welcher ın der Sammlung der W ürzburger 1heo-
logen die Christologie behandelte „anıma Chriıstı sclentia beatıtıca
donata Iult ei quıdem prımo CONCEPTIONIS mMoOomentO; non tamen iult
comprehensıva‘“ iL.) SO auch v B der Benediktiner
Scholliner VON Überalteich, Proiessor dl der Salzburger Universıität.
Er sagt in selnen Praelectiones theologicae, fom. 5, de verbo LInNCarnato
(17065) ebentalls klar und ohne Zweiflel außern: „Anıma Christi
prımo CONCeEPtONIS instantı iruebatur Visione beatılıca, 11011 tamen
comprehensiva.‘“ Ahnlich schreibt der /1ısterzienser Bernhard Bauer
in seıner 1 heologia UNLVErSA, fom (Würzburg 1078 „Anıma
Christi SCINDET DCT claram Deli Visionem beata tult. Est conclus1i0
theologica.“

DIie NeuUe Lösung der Frage geht also mıt der Entwicklung der
Auifklärungstheologie parallel. Muiıt Kecht stellt daher G'raber (a z
33) die Frrage „‚Sollte das Zusammentreffen zwıschen Auifklärungs-
zeıtalter und dem Abgehen VO! theologischen Konsens ın diesem
Punkte eın eın zufälliıges sein?“ Diese Frage behält ihre volle Be-
rechtigung, WCNN, W1Ee WIr zeigten, St. auch nicht „der rste 1n der
Nun einsetzenden Reihe VO!]  X Leugnern der Gottesschau Christı““ ist.
Er hat den Boden azu durch seine schwankende Lehre allzıı gut VOI -
bereitet. hierin wenıgstens der Erste WAal, mussen weıtere
Untersuchungen ergeben. Dobmayers Berulung al St. zeıigt jedoch
schon heute, daß wenıgstens einer ıhrer bedeutendsten Wegebereiter
wurde. Be1 iıhm WwI1ırd in uNnserer Frage die persönlıche rationelle
Schwierigkeit gegenüber der dıe kırchliche Tradition verbürgenden
übereinstimmenden Lehre der J heologen mehrerer Jahrhunderte
STar bewertet.

„Revolutionierung der Ehe.“
Von Franz Hürth

im Jumheit 1930 des „Hochland“ (S. 193—207) hat Piarrer
Dr Matthıas einen Autsatz verölifentlicht mıt der Überschriuft
„Revolutionierung der Ehe“, ın dem sıch als Seelsorger und Theologe
über brennende Fragen der LEhe ausspricht, die sıch heute vielen au[l-
drängen, und aut die nach iıhm bıs Ur Stunde keine Antwort gegeben
worden ist, die den modernen enschen beiriedigte. Um Mißdeutungen
vorzu  gen, sel gleich eingangs die Schlu  rkung WEeESD-
IM  ‚9 1ın der angıbt, WIE seine Ausführungen verstanden
Wissen wıll „Wir stellen diese Fragen als Fragen hin, weıl SIE VOILL
Unzähligen unserer Zeitgenossen mıt Schmerzen gestellt werden und
bısher ıne 1€ nd (n AÄAntwort noch nıcht gegeben WOorden
ist“ Also nıcht als ieste Thesen und Behauptungen sınd dıe
Darlegungen des Veriassers verstehen, sondern a Fragen.
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Die folgenden Bemerkungen sınd arum auch gemeıint qls Bemerkungen
den genannien „Fragen“, obwohl WIFr dıe Befürchtung hegen, daß

manche eser die Fragen des erl als „Behauptungen“ verstehen
werden.

Ausgehend VON der Ehekrisıs, die einer Lebenskris1s des deutschen
Volkes geworden sel, hält Ausschau, ob und aus dem inneren
Sınn und esen der LEhe heraus ıne klare, ıln und viele andere)
befriedigende Antwort iınden S€1 über dıe Frage nach dem
inneren Sınn ınd W esen der ehelichen Gemeinschait, dıie Frage der

Ehescheidung, die Frage der Kinderbeschränkung. Nach ıhm ist aut
keine diıeser Fragen bıs ZUr uınde iıne solche ntwort gegeben worden.

beanstandet I, daß inan ZUr Lösung dieser

Fragen ıch aut Aussprüche des Herrn, selner Apostel, der Väter,
der alten. Scholastiıker berule. „Wır mussen tieier gehen und den
der christliıchen Aufifassung e ] aufizeigen,
die Naturgemäßheıt der christlichen Eheauifassung nachweisen und

gewissermaßen das Dogma 1 m Leben realisieren“
Wo On der Unauflöslichkeıt der LEhe spricht, meılint er 5S geht
nicht d} zuersti allgemeın und kategorisch hre natürlıche und über-
natürliche Unauflöslichkeit behaupten und nachher mıt gewundenen
Erklärungen dıe Ausnahmen und Verschiedenheiten rechtiertigen“

Von der Frage nach der Erlaubtheıit der Kinderbeschränkung
durch Onanısmus coniugalıs heißt S: 204 „Immerhın gibt noch
viele, die VO  — dem Problem 1m Innersten zerrissen sınd und AÄAntwort
heischen; nıcht ein bloßes eDo oder Verbot, sondern 1ne ch ch
Begründung au den Sinngeseizen der Ehe und des

] le mit möglıchster Berücksichtigung der iLN-

geheuren Differenzierung,, die das heutıge Leben mıt ıch gebracht hat.““
Diese methodologische Einstellung ZU theologischen Autoritäts-

bewels und diese E1ınschätzung desselben ist meines Erachtens erfehlt
Die ar gumenta ratiıone theologıca, DZW. natura rel, haben in
Theologie immer ıhren Platz gehabi und sınd mit Recht allen
Zeıiten hoch gewerte worden. Wenn arum nichts anderes agen
ıll als dieses: Man solle dıese Bewelise auch heute nicht vernachlässı-

sondern weıter ausbauen und den Zeitverhältnissen noch mehr
assch, IST iıhm voll zuzustiımmen. Ja noch mehr: Es g1ıbt Zeıten und
Verhältnisse, diese ewelse wegecnh augenblicklicher Umstände und

gen Menschen, mit enen INa iun hat, in den Vordergrund
tellen sind, und War deshalb, eıl beı diesen dıe Ansprechfähig-

keit tür den theologischen Autoritätsbewels herabgesunken, vielleicht
082 mehr oder wemger geschwunden ist. Wıll das betonen,
ist auch dagegen nichts einzuwenden. Er rückt mıt eC| die ar  -
menta natura rel tür den Leserkreıs, den sıch wendet, ın den
Vordergrund.
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ber wenn dıe Beweiskraft des Autoriıtätsargumentes rein sıch
SCHOMMEN 1rd (nıcht mıt Kücksicht aul dıe „Gläubigen“, die diese
Autoritäten anerkennen), und WEn dann geiragt wırd, ob AÄussprüche
des Herrn, deren Sınn 1m Lichte der kırchlichen Iradıtion eindeutig
jeststeht, ob der CONSECENSUS Patrum oder der qualifizierte CONSEeNSUS
theologorum certus ür sıch alleın hinreiche, die von ihnen aduUusS-
gesprochene Lehre Oder ese als o b ektiv sicher und obı] SV
bındend bewe1isen, uch iür diejenigen, die diese Autorität nıicht
anerkennen, ist dıese Frage mit aller Klarheit und Eindeutigkeit
bejahen. Das gilt auch dann, WEln die betreifende Lehre oder Wahr-
heıt inhaltlıch den natürlıchen Wahrheiten gehört, die also
ihrer Natur nach mit dem bloßen Lichte der Vernunft erkennbar sınd,
und Weiln vielleicht bis 0R Stunde noch eın eINZIYES „DeIrı1edi-
g-ende s“ argumentum natura reli vorliegt. Die Sicherheit und
Wahrheit der durch das Autoritätsargument garantierten wırd
durch den Mangel eines durchschlagenden Sach beweises Nıcht 1m
geringsten in /Zweıtlel gestellt. Dies gilt Terner auch dann, wWenn die
aurch den Autoritätsbeweis garantıerte Lehre nıcht die Ööchste
Gewißheit aufweilst, nıcht Gegenstand einer uniehlbaren Lehr-
entscheidung Ist; genügt, daß S1Ee als sichere Lehre des kirchlichen
Lehramtes bezeichnet werden muß. Darın liegt keine Knechtung des
menschlichen Geistes, der nach Einsıicht in die iınnere ahrheıit
verlangt; darın lıegt vielmehr ine Hıltfe die Bestechlichkeit,
Langsamkeit un Unzulänglichkeit des menschlichen Forschens, das
Oft durch die beherrschenden Wunschbilder der Beglerde gehemmt ist
oder gen der Schwierigkeit der Sache selhst otft erst In jahrhunderte-
Janger AÄArbeıt das 39 viscerıibus rei““ Iındet, Was Gottes Wort, DZW.
die VON Giott geseizte Lehrautorität der Kırche, 1mMm Endresultat dem
Menschen längst geboten hatte, e1] eben der Mensch schon längstdieser anrheıi bedur{fte, sein sıttliches Leben richtig gestalten.Gerade aut dem Gebiete der Geschlechtlichkeit ber bedarf und. bedurite
der Mensch AaUs den angegebenen Gründen der Führung durch die
götilıche und kirchliche Autorität. Es muß darum als ıne der drın-
gendsten Aufigaben des modernen Seelsorgers bezeichnet werden, den
Gläubigen, und unter ihnen VOr allem den Gebildeten, das innere Ver:
ständnis und die Bedeutung des theologischen Autoritätsbeweises Neu

erschließen und S1e nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß ıne
Wahrheit objektiv voll und Sanz teststehen kann, auch Wenn der ent-
sprechende Beweis aus dem Inneren Sachsinn noch sehr unzulänglichist. Wegweriende Außerungen über den theologischen Autoritätsbeweis
wären hierzu allerdings eın wen1ıg gee1gneter Weg.och ein anderes ist hıerbei testzuhalten. Der theologische uto-
rıtätsbeweis hat VOr allem dıe Aufgabe iestzustellen, daß die Sache
objektiv ist; nıcht Wa Ss1ıe visceribus rel sSeEeIN muß, oder

posıtiva De]l Jegislatione Testgesetzt wurde. Frür die klare und
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sichere Beantwortung der letztlich alleın entscheidenden rage nach
diesem „daß“ ist aber der theologische Autoritätsbeweıls voll und Sanz
genügend und durchschlagend.

AÄAuft der anderen Seite ist auch erinnern, und 1rd VON wohl
ohne weıteres zugegeben werden, daß das „N dı &
eines Beweises nicht immer 1in einer objektiven Unzulänglichkeıit dleses
Beweılses, sondern sehr O1t ın einem persönlichen Unvermögen des
betreitenden Subjektes seinen Grund nat das die objektiv vorhandene
Beweılskrait nıcht einzusehen und richtig werten E

Die weitere Frage nach der Rang- und Wertordnung der verschie-
denen Beweisarten, ob das ar gumen{tum naiura rel oder das

auctoritate relig10sa Deı vel Ecclesiae) den Vorrang verdient, kannn
hier übergangen werden.

Abschließend ist meines Erachtens Zu SagQch, daß dıe methodo-
logischen Bemerkungen des Vert. über die notwendıge Zurück-
stellung und über das Ungenügen der Autoritätsbeweise beI1 Behandlung
der modernen Eheiragen 117 sich mıßverständlich und tür den nıcht-
theologischen Leser ırreiührend sind und darum abgelehnt werden
müssen.

N un seinen Darlegungen.
Was den und eck der FEhe angeht, meıint „Man

hat den WEeC! der Lhe ausschließlich und prımär iın der Kınder-
ETZEUSUNG gesehen und dabeı1 über sehen, daß nach der Girund-
auffassung des Ihomas der Mensch auch 1ın der Ehe zunächst
seınen Persönlichkeitszweck erstrebt und damıt erst sekundär, mehr
unbewußt, seınen weck als Gattungswesen erTüllt; daß also die CN-
seitige Liebe und deren Eriüllung den ersten Zweck der Eheleute
darstellt“

Über dıe Rangordnung der verschiedenen Ehezwecke wurde erst 1
etzten Jahrgang dieser Zeitschrift gesprochen (Schol [1929] 634

genüge hler, daraut verwelisen. macht ın AÄAnm miıt Recht
darauf auimerksam, daß dıe Betätigung und Erfüllung der gen-
seitigen Liebe auch e1n V OIT1 chöpfer beabsichtigter und darum
o b L ektiıver, nıcht eın ersti VOn en Eheleuten in die Ehe und ehe-
lıche Betätigung hineingetragener, eın subjektiver Sıinn ist. die
in AÄAnm. 21 geiührte Polemik Ballerini und Lehmkuhl, dıe hıer
zwischen iinıs ( und finis unterscheiden, ist
abweg1g und beruht aut einem mangelnden Verständnis dieser Unter-
scheidung. Der Tinıs operantis kann voll und ganz mıit dem 1inıs
oper1s, oder be1 einer Mehrheıit objektiver Zwecke, mıit nem derselben
zusammen!iallen; bedeutet us sıch heraus durchaus nıcht ıne
sachliche Verschiedenheit VO  3 Tınıs opner1s.

Im übrıgen enthält der oben z1itierte Satz ıne eigenartıge Mischung
Von W ahrem und Falschem, VOon SYanz Selbstverständliıchem und höchst
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Mißverständlichem. Die unıverselleren objektiven Z/wecke der mensch-
lıchen Natur begreilen dıe wenıger uniıversellen uıunter sıch; und dem
letzten /Zwecke des Menschen, der glorı1a Deı, siınd alle anderen unier-
geordnet: das aqlles ist selbstverständlıich. Es ist auch richtig, daß dıe
unıverselleren /wecke 1ın das Streben un die er WIrkı  ung der mehr
partikulären hineinwirken. Aber all dieses vorausgesetz und zugegeben,
iolgt nicht, Was „Iragend““ behauptet: daß nämlıch die gegenseitige
1€e€ und Liebesbetätigung der Ehegatten ın dem Sinne
erster und über geordneter /Zweck der Ehe S€1 (auch insofern o1e

gemeinschait ist), daß S1e den enschen tTür den
Einzeltall eines anderweitig unlösbaren Wiıderstreites zwıschen W  Je!  66
und „Dienst der Gattung“ das Kecht gebe, dem 7weck der Liebe
Z dıenen, die immanenten Bındungen der ehelichen Geschlechtsgemein-
ochaftt und der ehelichen Geschlechtsbetätigung dıe naturhaiten
Zweckiorderungen der Zeugung und Erzıehung lösen. Davon osteht
nıchts, weder be1 Ihomas noch be1 Sanchez noch 1n Catechismus
Komanus; das Tolgt uch in keiner Weise AdUus der Natur der Sache.
Die Erörterungen der großen Theologen über dıe verschiedenen Zwecke
der Ehe und über die Rangordnung unter denselben sind VOILL DallZ
anderen Grundgedanken geiragen und VO  — gyanz anderen Zwecken
bestimmt qls die „Fragen“ des erT. Es wird weıter unten, be1 Behand-
lung der Kinderbeschränkung, aut diese Sache zurückzukommen se1n.

Sehr beiremdend sınd die Ausiührungen über dıie s € 1
Wenn Ian indes dıe ‚ben erwähnte methodologische Einstellung des
erT. und seE1INeEe Ansıcht über den ersten und alles (im Sinne des. Ver1.)
bestimmenden Liebes zweck der Ehe 1m Auge behält, wird ILal
se1ine Darlegungen begreitliıch und Tolgerichtig iınden.

Die bezüglıch der Ehescheidung Von gestellte F rag ist wohl
iormulieren: „Steht die ausnahmslose Unauflöslichkeit der Fhe

wirklıich test, un WAar auch iür die Fälle, S1€ dıe größten Härten
mıt sıch bringt?“ iıne eindeutig klare Antwort ırd V OIl Vert. aut
diese Frage nıcht gegeben; aber verweist aılT eine Reihe VO!  — 1 heo-
logen, nach enen Uus dem Naturgesetz keine un  ın Unauflöslich-
keit gelolgert werden kann; aut Ihomas, der dıe Unauftlöslichkeit der
Ehe nicht den Forderungen der riımar praecepta Jeg1s natiu-
ralıs indıspensabiaılıa, sondern den secundarıa ei
(per eum dispensabilia rechnet den JTeyxten AauSs Thomas ürde m1t
Nutzen iür das Verständnis th 1, Z 100, S, Ihomas eiIne
Ausführungen In Sent O9r 2 d Z sol. 1 ZU eıl korrigiert,
beigefügt werden) Er verweist terner auf dıe Polygyame bibli-
schen Urväter, aut den be1 den Juden gebräuchlıchen Libellus repudil,
aut das Privileg1ium Paulınum, aut die Stellungnahme des I rienter
Konzils der Frage der Ehescheidung 1 Falle des Ehebruches, aut
die mangelnde Einhelligkeit der Schritften des Neuen 'T estamentes ın
der Frage der Ehescheidung. Alles ırd N1Uur als „Frage‘“ vorgebracht;
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aber diese „Fragen“ werden den nichttheologischen eser ZUT Vel-

neınenden Beantwortung der Hauptirage bestimmen; ırd sich Tast

notwendig das Urteil bılden „Die Unauftlöslich-
keit der Ehe oteht nıcht fest.“ ıll den Leser wirkliıch diesem
Urteil hiniühren?

Rücksichtlich der —  1 Ausführungen über Unauflöslichkeit der
LEhe müßte zunächst klarer und oschärier unterschıeden werden zwıischen
aen verschiedenen en der Unau{ilöslichkeıit (der inneren und der

äußeren), zwiıischen den verschiedenen Graden derselben, zwischen
der Frage nach der ats ache der Unauflöslichkeıit un der rage
nach den verschiedenen Bewelilsen 1ür dieselbe (0ob natura rei
oder auctoritate Del et Ecclesiae); denn dıe Tatsache kann, WIE
oben dargelegt wurde, unbedingt teststehen, ohne daß S1e darum aUuSs

einem der Natur der Sache entnommenen rgumen diese Festigkeıt
haben müßte Indem der ert die genannten Unterscheidungen nicht
genügend. achtet, schai{fit Verwirrung und Unsicherheıit, wenigstens
iür einen nicht theologısch geschulten Leserkreis.

Was dıe der Unauflöslichkeit angenht, steht zunächst
die ilınnere Unauftflöslichkeit dıe Unmöglichkeit, das Fheband
durch den bloßen Wiıllen der atten aufzulösen) unbedingt Jest, und
War sowchl AdUus der Natur der Sache als uch aus den positiven
Quellen Ferner steht sicher test, daß tatsächlıch keine weltliche
Autorität VOr Ciott und 1 Bereich des CGjewissens die Gewalt hat, ıne
einmal gültig geschlossene (wenn auch natürlıche, nichtsakramen-
tale) Ehe dem Bande nach wıieder lösen. Ob sich auch diese
au Bere Unauflöslichkeit a ] leıin AUSsS der Natur der Sache heraus
beweisen 1äßt oder nıcht; dıe verschıedenen Ansıchten der Theologen
hierüber; die HaDe, ob sich hier primarıa oder secundarıa
praecepia leg1s naturalıs handelt oder ein positives
allgemeines (jesetz Oottes das alles ist tür die rage nach der bloßen

dieser Unauflöslichkeit ohne Belang. Die Tatsache steht
LU einmal aus den Worten des Herrn test, der dem Menschen j€ de
Gewalt abgesprochen hat, wıeder lösen, Was Ciott verbunden hat,
und der eDruc nenn{, Wenn der geschiedene Gattenteıl 1ne neue

Ehe eingeht vgl Luk. 16, 18) Das ist der Sınn, den nach der über-
einstimmenden Ansıcht der Theologen und 1m Lichte der UÜberlieteru
die verschiedenen Worte des Herrn in iıhrer ZusammenfTfassung haben.
Daß der Herr (l S i darüber hinaus seiner D: 1ür be-
stimmte Fälle und innerhalb eENSCI CGirenzen eine geWw1sse Lösungsgewalt
gegeben hat, ändert niıchts daran, daß keine menschliche Auto-
rıtät als solche 1Ure rTropr10 e1ıne Lösung VO  3 an AaUS$S-

sprechen kann.
Es ist terner ungenau und irreflührend, wen: der erl. bezüglıch

der abweichenden Auffassung der Griechen der einschlägıigen fejer-
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lıchen Deflinition des J] rıenter Konzıils sa „Das ONZ1. VOonNn Trient
nat (sess. XALV, 7) diese Lehre niıcht als laubenswidrig
verurteilt, sondern LUr dıe eigene strengere Praxıs den Vorwurt
des Irrtums gesichert““ Richtig ist, daß das. ONZIL. absichtlich
VOoON der ormellen Verurteilung der Gegenansıcht der Griechen
als einer Abstand hat Irrig wäre
Sagcll, das Konzıil habe (dırekt oder indirekt) positiv erkIi aTAs
dıe Ansıcht Se1 ei nrichtig ist sodann, das Konzıil
habe ‚„ MNUr dıie eigene strengere Xal den Vorwuri des Irr-
iums gesichert‘‘. Der beir Kanon handelt unmıttelbar nicht VOLn der
Praxıs, sondern VOIL der Lehre; es heißt 99 qQu1s dixerit, Ecclesiam
a  'g C docuit et docet s“ (can 7 Wenn aber in
tejerlicher und unfehlbarer Lehrentscheidung VON der Kirche erklärt
worden ist, SLE LYYe nicht, WEIiLTL SLE gelehrt habe und lehre, nach der
Lehre des Evangelıums und der Apostel RÖNNE die Fhe dem Bande
nach auch nicht ZEN Ehebruch geschieden werden und une Wieder-
verheiratung Z Lebzeiten des anderen Eheteiles SEL ein Ehebruch,
Tolgt daraus, daß dıese Lehre der Kirche eben untiehlbar wahr, die
Gegenansıicht der CGiriıechen talsch ist, und daß die Tatsache der Un-
aullöslichkeit der LEhe AaUSs der Lehre des Evangelıums und der DOos
unbedingt Teststeht, gleichgültig, ob dıes AaUSs der Natur der Ehe und
AaUSs ihrem etzten Sınn m1t dem Licht der bloßen Vernunit argetan
werden kann, Ooder OD es Aaus den positiven Offenbarungsquellen test-
steht. Die Lehre des TIriıdentinum steht außerdem 4QUuUs der den Canones
vorausgeschickten positıven Darlegung der Offenbarungswahrheit voll-
ständıg jest; es genuügtT, dıie FEinleitungsworte lesen: „Matrimoniun
perpetuum indissolubıilemque Prımus humanı
gyener1s aIcChSs dıvını Spiritus instinctu pronuntiavit . . .“ (sess 24)
Darın hat indes recht, weiln sagt: erst der christlıchen
(V n) Ehe komme der höchste Grad der Unauftflöslichkeit
C indem diese S: der oben erwähnten Dispensvollmacht der Kirche
entizogen sel; diese letzte Vollendung der Unauflöslichkeit stamme
halb AaUus der osakramentalen. Natur und der tieien sakramentalen Be-
deutung der christlichen Ehe ("to WVOTNOLOV TOVUTO WEYO 661iv“) und
eigne us eben diesem Grunde nıcht auch der bloß natürlichen
Ehe. Nur sollte diese Prärogative und Eıgenart der sakramentalen
Ehe den Vert. nıcht „Fragen“ veranlassen, die einen Z weıtel der

der inneren und äaußeren Unauflöslichkeit der nichtsakra-
mentalen Ehe (in dem oben dargelegten ınn anzudeuten scheinen.

Was ndlıch noch über die Unautlöslichkeıit der ch 1 ch e  C

Ehe solcher (nıchtkatholischen Gatten S  agt oder ragt, die die
sakramentale Natur der Ehe nıcht glauben und keine sakramentale
Ehe eingehen wollen ist dies von den Theologen bei ET
Örterung der Z pendung nes akramentes notwendigen „intent10
interna“ und ausiührlich behandelt worden, daß sıch eine weıtere
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Erörterung erübrigt. Außerdem hat Pius VI 1n einem Brief
Bıschof Von rlau V OI1 11 Juli 17809 ausführlich und autoritatıv
rade dıesem Falle Stellung SENOMUMNEN. Entscheidend ist 1n solchem
TF alle die „intentio praevalens““ der Gatten; danach kommt s entweder

einer Ehe und dann auch einem akrament; oder kommt
keiner Spendung eines In n i S, und damıt auch keiner

Denn ınter Christen g1bi keine gültige he, die S  — zugleich
Sakrament ware (vgl CIE Can. 1012 82) In dem soeben erwähnten
Brieft Pıus’ wendet der Papst dıieselbe UÜberlegung aut dıe U n-
auflöslichkeit der Ehe anl entweder geht die überwiegende
siıcht der niıchtkatholischen christlichen Brautleute aur die Eingehung
einer Ehe, WIeE Christus SIE jestgesetzt hat, dann ist diese Ehe auch
unauflöslıch; oder dıe intenti0o praevalens zielt aut 1ne a u f-
lösliche Verbindung ab, dann kommt keine Lhe zustande.

Im übriıgen ware ohl besser, m1t all diesen Unterscheidungen
und dieser, WEl iın sich auch berechtigten und notwendigen Kasuistık
einen nichttheologischen Leserkreis, dem naturgemäß dıie ihrem
Verständnıiıs notwendigen Vorkenntnisse iehlen, verschonen.

Kann iINan mıt den „Fragen“ des über die Unauflöslichkeit
der LEhe nıcht einverstanden se1in, auch nicht mit enjenigen
Kinderbeschränkung, die aut Ehemißbrauch beruht. Auch
nıer hat den Ver?t. selne verkehrte Einstellung den Autor1itätsbe-
weısen und seline unrichtige oder wenıgstens mißverständliche
ordnung der Ehezwecke irregeleitet, daß „Fragen“ stellt,
eın Fragen 1Ur leicht als eın Zweıiıfleln sicheren Lehren aufgefaßt
oder ausgedeutet werden kann.

zitiert die Sanz vorzüglıche Schrift Vomn Dr. endelın auch,
„Dias (jesetz ottes 1n der Ehe“; ırd s1ıe yYyanz ennen, einschließ-
lıch des Wortlautes der 1m. Anhang abgedruckten kırchliıchen Entsche1i-
dungen, dıe darüber Auischluß geben, welche Stellung die Poeniıten-
tiarıa und das Oiffticıum ın ihren amtlichen Außerungen selt über
einem Jahrhundert in Z mißzuverstehender Welse der rage
Kinderbeschränkung eingenommen haben. Der Vert. wird außerdem
diıe übereinstimmende Auffassung der verschiedensten and- und. Lehr-
bücher der Moraltheologie, dıe die utheißung der1r Autor1-
tat geiunden haben, In der Frage nach der ausnahmslosen Unerlaubtheıiıt
des Onanısmus coniugalıs kennen; ebenso wird iıhm die Stellungnahme
der Hirtenschreiben der 1SCHOTe verschiedenster Länder nıcht UunDbe-
kannt sein; ırd auch wissen, WwWas Piarrer und eichtvater ach dem
Wıllen der Kırche über diesen Punkt, no{iut, gen haben.
Das alles dürite aber ausreichen, dem eologen Ssagen, daß
hıer ıne Stellungnahme des kirchlichen Lehr- und Hırtenamtes
sıch hat, die ıhm genügende, aber auch bindende eWl1  €1 g1ibt
die Tatsache, daß keinen erlaubten Onanısmus coniugalis g1bt,
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auch nıcht In den Fällen der schwersten, soß. Pilichtenkollisionen
Der Hinweis des Vert. aut die Notwendigkeıit, die „Tradition“®

erst durchforschen, und sein unsch nach dogmengeschichtlichen
Forschungen in der orm des Buches VOIL Lindner über den „Usus
imatrimoni“ und das Fehlen solcher Forschungen heben diese 1CHer-
heıt weder auf, noch lassen S1e jeselbe in SUSPCHNSO. Die „tradıtio“
als Glaubensquelle ist auft derartıge historische Untersuchungen der

C eı nıcht angewıesen und noch vıel wenıger daraut
schränkt. ıne sichere Übereinstimmung des ri
Magısterium ecclesiastıcum genügt vollständig einem urch-
schlagenden argumentum traditione Ratschläge und Entscheidungen
aber, die ım privaten Verkehr und und gegeben werden
und sıch der Kontrolle der Kırche entziehen, kommen den genannte!
außeren Zeugnissen gegenüber nıcht in Betracht, weıt gilt, Auf-
tassung enre der Kırche iestzustellen. Gewi1ß, ıne NEUE, AUSs-

drücklıiche, noch schäriere Stellungnahme der Kırche erscheint heute
einigen wünschenswert, ja notwendig; aber, ob S$1e erTolgt oder nıcht
die Sicherheit der €E€se, daß ede eheliche Beiwohnung, VOnNn der
durch positives, wiıllkürliches Iun der (Gjatten der Kındersegen iernge-
halten wird, obiektiv sittenwidrig und schwer sündhait ist, ist durch
eine NeCUe FEntscheidung nıcht bedingt Und diese objektive Sicherheit
gilt objektiv auch Tür diejenigen, die die angeführten eolog ı-
schen Autori:tätsbeweise nıicht anerkennen oder nıcht
stehen; auch für SsieE g1ıbt tatsächlich keinerlen erlaubte, 2uf Onanıs-
INUS coniugalis ruhende Kinderbeschränkung.

Wıe steht Nnun mit den iür die Unerlaubtheit des Ehemißbrauches
angelührten argumenta natura —  Che S1e gehen darauf
hinaus, daß jeder Mißbrauch der he dem natürliıchen Zweck der
Kıindererzeugung widerspricht und darum naturwıdrıg und „1 M-

q ] S“ ist. Demgegenüber erinnert daran, daß nıcht
Kındererzeugung, SONdern dıe gegenseltige Gattenlıebe der ers
Zweck der Ehe sel, und daß auch der der Zeugungskraft willkürlich
beraubte Zeugungsakt immer noch dıesem objektiven, naturhaitten he-
zweck dienstbar el und darum nıcht ‚naturwidrig“ genannt werden
Uurte. Weniugstens müsse dıes da zugestanden werden, nicht Leicht-
tertigkeit, Bequemlichkeit und andere ähnliche Motive den TUN:! der
Kinderbeschränkung abgeben (einen autf solchen otiven auibauenden

Im übrigen weıst schon Augustinus mıt aller Bestimmtheit den
Onanısmus comugalis als ein widernatürliches Jun zurück (vgl „Die
‚Prohibitionssünde‘ nach Augustinus“: Kölner Seelsorgeblätter 1923,

Gerade dıe Lindners bietet das beste Materijal dem
evidenten Beweis, daß Von der eıit der Väter bıs in die Neuzeıt hinein
der Onanısmus coniugalıs immer als ine naturwidrige, schwer Su
haite Handlung angesehen worden ist, wenngleich Lindner VO! Usus,
nicht Von Abusus matrımon1]1 spricht.
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Onanısmus conmmugalıs lehnt unbedingt ab), sondern objektive
schwerwiegende Gründe ınen weiteren Kindersegen verbieten.

Was zunächst die hiıer wıeder herbeigezogene T heorie des Vert. über
dıe Rangordnung der Ehezwecke angeht, wurde schon oben gesagT,
daß S1€Ee unbewilesen und miıßverständlıch ist; das gleiche muß aber auch
jetzt über die olger n  n gesagt werden, dıie hıer AauUus seinen
theoretischen Au{fstellungen zieht. Die ätıgung und Erfüllung der
ehelichen L1ebe mMag als durchaus genügender Grund gelten, den
naturgemäßen Akt seizen; daß diese Liebe aber hın-
reichendes Motıv und ıne Berechtigung sSe1n soll, diesen Akt Vef!-
derben und seine innerste Natur umzukehren, ist ıne unbe-
Jjesene und direkt irrnge Behauptung. Man darti nıcht übersehen, daß
nıcht 1LUr die Institution der Ehe und die Geschlechtsan la g e ihre
naturhaifite Struktur und Zweckbestimmung haben, sondern daß das
gleiche auch Von dem G'Geschlechts a k t gilt Dieser Akt ist seiner
! d  C nach (gleichgültig, ob INan ihn physiologisch
oder psychologisch beirachtet) Dienst der menschlichen eiımzelle. Die
Verkehrung dieser innersten Natur ist und bleibt natiur- und sıtten-
wıdrig; e1] der Mensch nıcht einfach autonomer Herr, sondern
Gottes Wiılle und Gesetz gebundener Nutznießer der Anlagen und
Kräite se1nes Körpers ist. Und diese innere Normwidrigkeit wırd durch
kein „MOot1Vum agent1s‘“ weitgemacht oder aufgehoben; auch dann nıcht,
iın dieses ersönliche Motiv mıt den objektiven he-
zwecken gehört. Der ın gewisser Hınsıcht unıversellere und. ere
Ehezweck die eheliche Liebe) INa den wenıger unıyversellen
(Zeugung von Nachkommenschafift) iın Dienst nehmen; aber
nıemals te€e IL, 1ıne derartige despotische Überordnung des
Liebes zweckes ist weder bewiesen noch beweisbar, weıl widersinnıg
und naturwidrig.

Der Mensch Inag Geselligkeit Oder aus anderen seel chen
Gründen einmal peise und J1rank sıich nehmen, auch WECI)| der-
selben hier und jetzt nicht bedarft, sein körperliches individuelles
Leben erhalten oder Iördern; aber solche höhere psychische und
ethische Rücksichten berechtigen iın nie, ihretwillen den Genuß
VO  - Speise und Irank zu Verderb des individuellen körperlichen
Lebens benutzen und den innern Zweck der Nahrungsaufnahme
ın ihr Gegenteıl verkehren. Das gleiche gilt Von der innern natur-
haften Zweckgebundenheit aller geschlechtlichen Betätigung den
Dienst der Gattung; denn 1n ihrer naturhaftten Zwecktauglichkeit und
/weckgebundenheit olfenbart sich mıiıt hinreichender Deutlichkeit der
bındende ılle des Öpfers.

Den dreı „Fragen“ des VerfT. über Sınn und / weck der Ehe, über
Fhescheidung und über Kınderbeschränkung möchten WIT abschließend
folgende Sätze, als siıcher teststehend, ZUT Seite stellen:
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Der letzte bestimmende: Sınnn und. Zweck der Ehe, nsotfern
S1e gerade e le 5 und nicht 1Ur Lebensgemeinschaft ist,
ist die Zeugung und Erziıchung Nachkommenschait; und dıeser
naturhaitte Zweck ist unbedingt entscheidend tür jede Geschlechts-
betätıgung, daß diese nıemals mıiıt dem genannten Zweck iın
Wiıderspruch stehen dart. Als Lebens gemeinschaft hat die Lhe die
nach gotigesetztier Norm geordnete atten ebe Z obersten Gesetz,
das auch dıe ın dıe eheliche Lebensgemeinschaft eingebaute und Von

ıhr durchdrungene Geschlechtsgemeinschaft beherrscht; unbeschadet
jedoch der soeben erwähnten naturhaiten immanenten Eigengesetzlıch-
keıt der Geschlechtssphäre.

il Die innere und außbere nauilöslichkei eder gültıg
schlossenen Ehe ist 1ın dem Siınne ıne sichere Tatsache, daß nach dem
geltenden göttliıchen eC| tatsächliıch keine Ehe dem an nach (se1

durch den bloßen ıllen der Gatten, J€]1 durch eine weltliche
Autori1tät) VOTr Gott und dem (jew1lssen gelöst werden kann. Krait

N, se1iner verlıehenen Kechtes ist iın wenıgen
VON Gott gesetzien Fällen ıne Lösung V OIT1 Bande möglıch; auUSsSC-
schlossen VON diesen Fällen ist jede vollzogene christliche
Ehe.

I1l Es ist eine sıcher ieststehende Tatsache, daß ohne Ausnahme
jeder S  1ß br ch der (d. jeder Vollzug des Geschlechts-
aktes, be1ı dem durch bewußtes positıves 1un dıe Möglichkeit einer
Fmpfängnis ausgeschaltet wırd) natur- und sıttenwıdriıg und darum
sittlıch unerlaubt ist. Es ist +  S  er, daß dıes auch dann gilt, Weiln

Nachkommenschait Aaus objektiven und schwerwiegenden üunden
niıcht zugelassen werden kan Der Mißbrauch bleibt auch dann MiBß-
brauch und wird nıcht einem naturgemäßen und erlaubten Akt,
WeNn die Begyattung aus dem Motiv der iıchen 1ebe ihrer aiur-
lıchen Zeugungskraft beraubt wird.


